
 

Auszug aus dem Beschlussprotokoll 
18. Ratssitzung vom 24. Oktober 2018
 
 
 
478. 2018/154 

Weisung vom 18.04.2018: 
Tiefbauamt, Albisstrasse, Abschnitt Mutschellen- bis Tannenrauchstrasse,  
Neugestaltung Haltestelle «Morgental», Spreizung Tramgleise, Fussgängerschutz-
inseln, Bäume, Wertstoffsammelstelle, Objektkredit 

  
Antrag des Stadtrats 
 
Für das Bauvorhaben Albisstrasse, Abschnitt Mutschellen- bis Tannenrauchstrasse, 
wird ein Objektkredit von insgesamt Fr. 3 198 000.– (Preisbasis 1. April 2017) wie folgt 
bewilligt: 
 
a) Für die Ausgestaltung der Tram- und Bushaltestelle «Morgental» in Fahrtrichtung 

stadtauswärts als Kap-Haltestelle einschliesslich der neuen Lichtsignalanlage bei 
der Liegenschaft Nr. 36 und der neuen Mittelinsel, für die dadurch bedingte Neuaus-
richtung der Strassenränder, für den neuen Radstreifen zwischen der Kilchberg- und 
der Kalchbühlstrasse, für die Velo-Querungshilfe auf der Höhe der Mutschel-
lenstrasse, für die Velomarkierungen und die drei neuen Sitzgelegenheiten im Kap-
Haltestellenbereich, die neuen Fussgängerschutzinseln auf der Höhe der Liegen-
schaften Albisstrasse Nr. 62 und Mutschellenstrasse Nr. 197, für die Umgestaltung 
des Einmündungsbereichs der Tannenrauchstrasse mit der Neuanordnung der 
Längsparkierung auf dem südseitigen Gehweg, für die neuen Bäume sowie für die 
unterirdische Wertstoffsammelstelle Fr. 1 602 000.–. Der Kredit erhöht oder vermin-
dert sich entsprechend der Änderung des Baukostenindexes zwischen der Aufstel-
lung des Kostenvoranschlags (Preisbasis 1. April 2017) und der Bauausführung. 

b) Für die Spreizung der Tramgleise infolge der Neugestaltung der Tram- und Bushal-
testelle «Morgental» in beiden Fahrtrichtungen einschliesslich des damit zusam-
menhängenden Versetzens der Fahrleitungen, für die neue Normwartehalle der 
Tram- und Bushaltestelle «Morgental» in Fahrtrichtung stadtauswärts und für die Er-
gänzung der VBZ-Rohranlage zwischen den Liegenschaften Albisstrasse Nrn. 59–
81 Fr. 1 596 000.–. Der Kredit erhöht oder vermindert sich entsprechend der Ände-
rung des Baukostenindexes zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags 
(Preisbasis 1. April 2017) und der Bauausführung. 

 
Referent zur Vorstellung der Weisung: Eduard Guggenheim (AL) 
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Schlussabstimmung 
 
Die Mehrheit der SK SID/V beantragt Zustimmung zum Antrag des Stadtrats. 
 
Die Minderheit der SK SID/V beantragt Ablehnung des Antrags des Stadtrats. 
 

Mehrheit: Eduard Guggenheim (AL), Referent; Vizepräsident Pascal Lamprecht (SP), Simone 
Brander (SP), Sarah Breitenstein (SP), Pablo Bünger (FDP), Heidi Egger (SP), Andreas 
Egli (FDP), Hans Jörg Käppeli (SP), Markus Knauss (Grüne), Res Marti (Grüne), Sven 
Sobernheim (GLP) 

Minderheit: Präsident Stephan Iten (SVP), Referent; Christoph Marty (SVP) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der Mehrheit mit 99 gegen 15 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
Für das Bauvorhaben Albisstrasse, Abschnitt Mutschellen- bis Tannenrauchstrasse, 
wird ein Objektkredit von insgesamt Fr. 3 198 000.– (Preisbasis 1. April 2017) wie folgt 
bewilligt: 
 
a) Für die Ausgestaltung der Tram- und Bushaltestelle «Morgental» in Fahrtrichtung 

stadtauswärts als Kap-Haltestelle einschliesslich der neuen Lichtsignalanlage bei 
der Liegenschaft Nr. 36 und der neuen Mittelinsel, für die dadurch bedingte Neuaus-
richtung der Strassenränder, für den neuen Radstreifen zwischen der Kilchberg- und 
der Kalchbühlstrasse, für die Velo-Querungshilfe auf der Höhe der Mutschel-
lenstrasse, für die Velomarkierungen und die drei neuen Sitzgelegenheiten im Kap-
Haltestellenbereich, die neuen Fussgängerschutzinseln auf der Höhe der Liegen-
schaften Albisstrasse Nr. 62 und Mutschellenstrasse Nr. 197, für die Umgestaltung 
des Einmündungsbereichs der Tannenrauchstrasse mit der Neuanordnung der 
Längsparkierung auf dem südseitigen Gehweg, für die neuen Bäume sowie für die 
unterirdische Wertstoffsammelstelle Fr. 1 602 000.–. Der Kredit erhöht oder vermin-
dert sich entsprechend der Änderung des Baukostenindexes zwischen der Aufstel-
lung des Kostenvoranschlags (Preisbasis 1. April 2017) und der Bauausführung. 

b) Für die Spreizung der Tramgleise infolge der Neugestaltung der Tram- und Bushal-
testelle «Morgental» in beiden Fahrtrichtungen einschliesslich des damit zusam-
menhängenden Versetzens der Fahrleitungen, für die neue Normwartehalle der 
Tram- und Bushaltestelle «Morgental» in Fahrtrichtung stadtauswärts und für die Er-
gänzung der VBZ-Rohranlage zwischen den Liegenschaften Albisstrasse Nrn. 59–
81 Fr. 1 596 000.–. Der Kredit erhöht oder vermindert sich entsprechend der Ände-
rung des Baukostenindexes zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags 
(Preisbasis 1. April 2017) und der Bauausführung. 
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Mitteilung an den Stadtrat sowie amtliche Publikation am 31. Oktober 2018 gemäss 
Art. 12 der Gemeindeordnung (Ablauf der Referendumsfrist: 31. Dezember 2018) 

 
 
 
 
Im Namen des Gemeinderats 
 
 
Präsidium 
 
 
Sekretariat 
 


